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A A R G A U

R A T G E B E R

Ur s N. Kaufmann,
alv-Sekretär.

In die Personalakte einer Lehrperson

gehört alles, was über sie bezüglich An-

stellung, Verlauf und Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses aufgezeichnet wird,

namentlich Bewerbungsdossier, Anstel-

lungsvertrag und Lohnverfügung, Doku-

mente aus dem jährlichen Mitarbeiterin-

nen- und Mitarbeitergespräch (MAG),

Aufzeichnungen aus Konfliktbearbeitun-

gen (beispielsweise Briefe von Eltern

welche die Lehrperson betreffen, Ge-

sprächsprotokolle, Vereinbarungen, for-

melle Abmahnungen), Arztzeugnisse,

Zwischenzeugnisse.

Die Vorschriften über die Führung und

Aufbewahrung der Personalakten ergeben

sich im Wesentlichen aus § 16 des Gesetzes

über die Anstellung von Lehrpersonen

GAL und § 22 der Verordnung über die

Anstellung und Löhne der Lehrpersonen

VALL.

Die Lehrpersonen haben auf Gesuch hin

das Recht, in ihre Personalakte Einsicht

zu nehmen und Berichtigung oder Besei-

tigung der darin enthaltenden Daten im

Rahmen des Datenschutzes zu verlangen.

Im Streitfall mit Vorgesetzten betreffend

Berichtigung oder Beseitigung der in der

Personalakte enthaltenen Daten ist die

erste Anlaufstelle die Schulpflege. Wird

keine Einigung erzielt, kann bei der

Schlichtungsstelle für Personalfragen ein

W a s  g e s c h i e h t  m i t  m e i n e r  P e r s o n a l a k t e ?

entsprechendes Gesuch gestellt oder Klage

vor dem Personalrekursgericht geführt

werden.

Einsicht in die Personalakte haben ausser

der betroffenen Lehrperson die Anstel-

lungsbehörde (Schulpflege) und die Schul-

leitung. Die Daten dürfen nicht an Dritte

oder an andere Behörden herausgegeben

werden, ausgenommen für statistische

Zwecke an die zuständigen Behörden wie

BKS oder statistisches Amt.

Personalakten werden bis zur Beendigung

des Anstellungsverhältnisses aufbewahrt,

darüber hinaus höchstens bei laufenden

Verfahren. Danach sollen grundsätzlich

alle Personaldaten vernichtet und Bewer-

bungsunterlagen zurückgegeben werden.

Speziell zu behandeln ist der Fall beim

Wechsel in der Schulleitung. Die das Mit-

arbeitergespräch betreffenden Dokumente

sind aus den Personalakten zu entfernen,

damit sich der Nachfolger oder die Nach-

folgerin in der Schulleitung unabhängig

von den Beurteilungen auf kommende

Mitarbeitergespräche einlassen kann.

Demgegenüber sind Aufzeichnungen von

Konfliktbewältigungen nur dann aus den

Akten zu entfernen, wenn der Konflikt im

Wesentlichen auf Spannungen zwischen

der betroffenen Lehrperson und der aus-

geschiedenen Schulleitungsperson beruh-

ten. Anders ist es, wenn der Konflikt auf

Klagen des Lehrerteams, von Eltern oder

Schülerinnen und Schülern zurückzufüh-

ren war.

U r s  N .  K a u f m a n n ,  a l v - S e k r e t ä r

Einmal mehr empfehle ich die Broschüre «Hand-

reichung zur Personalführung an der Aargauer Volks-

schule», erhältlich unter www.ag.ch/geleiteteschule/

personalfuehrung. Im Teil c, Punkt 2.5, stehen die Aus-

führungen zu den Personalakten.


